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1. Teil

Einleitung

1. Kapitel: Die Bedeutung der Mobiliarkreditsicherungsrechte 
für die Kreditvergabe

A. Formale Einordnung: Mobiliarkreditsicherungsrechte 
als Realsicherheiten

Unverzichtbarer Bestandteil eines Kreditgeschäftes ist in der Regel, neben der 
Bestimmung des auf geliehenes Geld zu zahlenden Zinses und eines Tilgungs-
plans, die Bestellung von Sicherheiten für den Fall eines Zahlungsausfalles 
des Kreditnehmers. Dies gilt besonders dann, wenn Geld- oder Warenkredite 
in großer Höhe vergeben werden. Die Parteien eines Kreditgeschäftes bedie-
nen sich dabei in der Regel Personalsicherheiten und/oder Realsicherheiten.1 
Zu den Realsicherheiten zählen sowohl Immobiliar- als auch Mobiliarkredit-
sicherungsrechte. Die Mobiliarkreditsicherungsrechte lassen sich weiter in Si-
cherungsrechte an beweglichen Sachen und Sicherungsrechte an Immaterial-
güterrechten, wie etwa Forderungen und geistigem Eigentum, untergliedern.2 
Mobiliarkreditsicherungsrechte an Sachen haben ihre Bedeutung für die Kre-
ditsicherung vor allem dort, wo weder Immobilien noch Immaterialgüterrechte 
oder Forderungen als Kreditsicherheiten vorhanden sind und Personalsicherhei-
ten, wie etwa die Bürgschaft, nicht in Frage kommen.3

Besonders attraktiv im Kreditverkehr sind Mobiliarkreditsicherungsrechte, 
welche keinen (unmittelbaren) Besitz des Sicherungsnehmers bzw. Kreditgebers 
an dem Sicherungsgut voraussetzen. Besitzlose Mobiliarkreditsicherungsrech-
te ermöglichen es dem im (unmittelbaren) Besitz stehenden Sicherungsgeber 
bzw. Kreditnehmer zum einen mit dem Sicherungsgut zu wirtschaften.4 Zum 
anderen wird durch den Erhalt des (unmittelbaren) Besitzes beim Sicherungs-

1 Zu den Arten der Kreditsicherheiten Bülow, Recht der Kreditsicherheiten, Rn. 10 ff.; 
Lwowski in: ders./Fischer/Gehrlein, Das Recht der Kreditsicherung, § 1 Rn. 11 ff.

2 Für den Zweck dieser Arbeit sollen unter dem Begriff „Mobiliarkreditsicherungsrechte“ 
nur solche Sicherungsrechte subsumiert werden, die an beweglichen Sachen bestellt werden.

3 Etwa weil kein Bürge zur Verfügung steht.
4 Baur/Stürner, Sachenrecht, § 56 Rn. 2, 4; Oechsler in: MüKo, BGB Band 7, Anh. 

§§ 929–936 Rn. 2.
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geber dessen wirtschaftliche Situation nicht offen gelegt.5 Doch auch der Si-
cherungsnehmer profitiert vom (unmittelbaren) Besitz des Sicherungsgebers 
insofern, als dass Ersterer nicht gezwungen ist, Platz bzw. Räumlichkeiten für 
die Aufbewahrung des Sicherungsguts bereitzuhalten.6 Sicherungsnehmer als 
auch Sicherungsgeber können darüber hinaus gleichermaßen von einer freihän-
digen Verwertung des Sicherungsgutes profitieren, die im Vergleich zur gesetz-
lich vorgeschriebenen öffentlichen Versteigerung (etwa beim Pfandrecht nach 
§ 1235 Abs. 1 BGB) regelmäßig höhere Veräußerungserlöse generiert.7

Im deutschen Recht stehen den Parteien eines Kreditgeschäftes mit dem in 
§ 449 Abs. 1 BGB gesetzlich vorausgesetzten Eigentumsvorbehalt und dem 
durch richterrechtliche Rechtsfortbildung geschaffenen Sicherungseigentum 
bzw. der Sicherungsübereignung zwei besitzlose dingliche Sicherungsrech-
te in Form des besicherten Eigentums zur Verfügung, die das Interesse des 
Rechts- und Wirtschaftsverkehrs an einem praxisgerechten Kreditsicherungs-
recht befriedigen sollen.8 Während das deutsche Recht keine besitzlosen Si-
cherungsrechte an ganzen Vermögensmassen kennt, ermöglichen ausländische 
Rechtssysteme dem Sicherungsgeber über die Formen des besicherten Eigen-
tums hinaus etwa die Besicherung des gesamten Vermögens oder ganzer Teile 
des Vermögens durch Sicherungsrechte.9

Sinn und Zweck von Sicherungsrechten ist in erster Linie die Sicherung 
des Kreditgebers im Falle der Insolvenz des Kreditnehmers und im Falle der 
Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Kreditnehmers. Dingliche Mobiliar-
kreditsicherungsrechte schützen den Sicherungsnehmer darüber hinaus jedoch 
auch bedingt vor einem Verlust seiner Rechte am Sicherungsgut beim (gut-
gläubigen) Erwerb durch Dritte. Mit den Schutzwirkungen dinglicher Mobili-
arsicherungsrechte in Insolvenz, Zwangsvollstreckung und beim gutgläubigen 
Erwerb werden sich auch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Unter-
suchungen befassen.

5 Baur/Stürner, Sachenrecht, § 56 Rn. 3, 4; Oechsler in: MüKo, BGB Band 7, Anh. 
§§ 929–936 Rn. 2.

6 Oechsler in: MüKo, BGB Band 7, Anh. §§ 929–936 Rn. 2; Baur/Stürner, Sachenrecht, 
§ 56 Rn. 2, 4.

7 Oechsler in: MüKo, BGB Band 7, Anh. §§ 929–936 Rn. 2.
8 Zum Eigentumsvorbehalt vgl. etwa Baur/Stürner, Sachenrecht, § 59; Westermann/Gur-

sky/Eickmann, Sachenrecht, § 43. Zur Sicherungsübereignung vgl. etwa Baur/Stürner, Sachen-
recht, § 57; Westermann/Gursky/Eickmann, Sachenrecht, § 44.

9 So z. B. im schwedischen Recht die företagshypotek, die am gesamten beweglichen Ver-
mögen eines Unternehmens bestellt wird, vgl. hierzu etwa Wenckstern, RabelsZ 52 (1988), 
663, 666 f., 668 ff.; Håstad, Sakrätt, S. 353 ff.; Dahlgren/Rune, Företagsyhypotek. Zur eng-
lischen floating charge, mit der das gesamte Vermögen des Sicherungsgebers besichert werden 
kann, vgl. etwa Wenckstern, RabelsZ 56 (1992), 624 ff.; Grude, Revolvierende Globalsicher-
heiten in Europa, S. 41 ff., 48 f.; Swienty, Der Statutenwechsel im deutschen und englischen in-
ternationalen Sachenrecht unter besonderer Betrachtung der Kreditsicherungsrechte, S. 126 ff.
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B. Kreditsicherungsrechte an Straßentransportmitteln

Große wirtschaftliche Bedeutung haben besitzlose Mobiliarkreditsicherungs-
rechte unter anderem für die Transportwirtschaft. Frachtführer etwa, die im 
Straßentransport tätig sind, bedienen sich regelmäßig der Bestellung dinglicher 
Sicherungsrechte an den von ihnen eingesetzten LKW. Kreditsicherungsrechte 
werden insoweit etwa zur Sicherung der Finanzierung des Geschäftsbetriebes 
durch Geldkredite bestellt. Doch auch Anschaffungskredite in Form von Waren- 
oder Geldkrediten werden mit Sicherungsrechten an LKW abgesichert.10

Der Wirtschaftszweig des Straßentransports hat zudem in den vergangenen 
Jahren in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der Anteil des 
Versandhandels am gesamten Handelsvolumen, insbesondere von Verbrauchs-
gütern über das Internet, ist in den letzten Jahren stark angestiegen und wird 
in Zukunft weiter zunehmen.11 Gleichzeitig steigt der Anteil jener Waren, die 
über die Straße transportiert werden, im Vergleich etwa zum Schienentrans-
port am stärksten an.12 Doch bereits heute ist der Straßengütertransport sowohl 
im deutschlandweiten als auch im EU-weiten Vergleich zu anderen Transport-
wegen der mit Abstand stärkste und wichtigste Transportweg.13

In einem Freihandelsraum wie dem Europäischen Binnenmarkt, dem auch 
die Bundesrepublik Deutschland angehört, ist das steigende Aufkommen von 
Straßentransportmitteln nicht nur auf den Verkehr im Inland beschränkt. Der 
freie Verkehr von Waren und Dienstleistungen im Binnenmarkt ermöglicht es 
den Marktteilnehmern, über die Staatsgrenzen hinweg freien Handel zu treiben. 
Mit einem steigenden inländischen Aufkommen von Straßentransportmitteln ist 
somit in aller Regel auch ein steigendes Aufkommen im Europäischen Binnen-
markt insgesamt verbunden.14

10 In der Praxis üblich ist etwa die Sicherungsübereignung von Fahrzeugen an Banken 
zur Sicherung eines Anschaffungskredites; so etwa im Geschäftsverkehr der Bellersheim 
Güterverkehre GmbH, Montabaur (Telefoninterview vom 3. November 2017 mit dem ge-
schäftsführenden Gesellschafter Herrn Thomas Bellersheim). Ebenso üblich ist der Erwerb 
von Ausrüstungsgegenständen für LKW unter Eigentumsvorbehalt; so beispielsweise im Ge-
schäftsverkehr der Kube & Kubenz Internationale Speditions- und Logistikgesellschaft mbH 
& Co. KG, Hamburg (Telefoninterview vom 26. März 2018 mit dem geschäftsführenden Ge-
sellschafter Herrn Dr. h. c. Michael Kubenz). Zu solchen Ausrüstungsgegenständen zählen 
etwa LKW-Anhänger oder Aufbauten für Anhänger (z. B. Tankcontainer).

11 KEP-Studie 2016 – Analyse des Marktes in Deutschland, Eine Untersuchung im Auf-
trag des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik e. V., S. 8, 11–14, 17–19.

12 Hütter, WISTA 2016, 47, 49–51, 55–56, 59–61; KEP-Studie 2016 – Analyse des Mark-
tes in Deutschland, Eine Untersuchung im Auftrag des Bundesverbandes Paket und Express-
logistik e. V., S. 22; Zahlen – Daten – Fakten aus Spedition und Logistik, Branchenstatistik des 
DSLV 2014/2015, S. 9, 12; Gleitende Mittelfristprognose für den Personen- und Güterverkehr 
Winter 2015/2016, Transport Consulting International Röhling, S. 25 f., 28 ff.

13 Shell LKW-Studie, Fakten, Trends und Perspektiven im Straßengüterverkehr bis 2030, 
S. 12, 14, 17; eurostat Statistics Explained, Statistik des Güterverkehrs.

14 Shell LKW-Studie, Fakten, Trends und Perspektiven im Straßengüterverkehr bis 2030, 
S. 14, 15.
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Folge eines vermehrten grenzüberschreitenden Warentransports mittels Stra-
ßentransportfahrzeugen ist folglich auch eine steigende Anzahl an Sicherungs-
gütern, die sich in Form von Straßenverkehrsmitteln (etwa LKW) auf aus-
ländischem Staatsgebiet befinden. Den hiermit verbundenen kollisions- und 
unionsrechtlichen Problemen wird sich diese Arbeit widmen.

2. Kapitel: Problemaufriss: Die kollisionsrechtliche 
Problematik des conflit mobile

A. Der Belegenheitsort als Anknüpfungsmoment

Dingliche Rechtsverhältnisse an Sachen werden in internationalen Sachverhal-
ten gemäß Art. 43 Abs. 1 EGBGB nach dem Recht des Belegenheitsortes einer 
Sache bestimmt. Die Reichweite des Sachstatuts (Art. 43 Abs. 1 EGBGB) um-
fasst dabei insbesondere die Fragen nach der Begründung, der Übertragung, 
der inhaltlichen Änderung und des Untergangs eines dinglichen Rechts.15 Da-
rüber hinaus umfasst das Sachstatut aber etwa auch die Frage nach den Wir-
kungen und nach dem durch dingliche Rechte vermittelten Schutz des Rechts-
inhabers.16 Schließlich wird auch die Frage nach der rechtsgültigen Form eines 
Rechtsgeschäftes – etwa bei der rechtsgeschäftlichen Begründung oder Über-
tragung eines dinglichen Rechts – gemäß Art. 11 Abs. 4 EGBGB an das Lage-
ortsrecht angeknüpft.17 

Auch Sicherungsrechte an Mobilien sind, soweit ihnen dinglicher Rechts-
charakter zukommt,18 im Rahmen des Art. 43 Abs. 1 EGBGB als „Rechte an 
einer Sache“ zu qualifizieren. Für die rechtliche Beurteilung von Sachverhalten 
mit internationalem Bezug, in denen es um den Bestand oder die sachenrecht-
liche Übertragung von Mobiliarsicherheiten geht, gilt somit nichts anderes als 
das, was für das internationale Sachenrecht allgemein gilt: Als Anknüpfungs-
moment ist grundsätzlich der Belegenheitsort maßgebend. Auch im internatio-

15 Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 79 f. m. w. N. Auch die Vo-
raussetzung des Vorliegens eines Besitzkonstituts als Übergabesurrogat im Zusammenhang 
mit der Begründung und der Übertragung dinglicher Rechte wird nach dem Sachstatut an-
geknüpft, Hohloch in: Erman, BGB, Art. 43 EGBGB Rn. 12.

16 Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 93 f., 96 m. w. N.
17 Art. 11 Abs. 4 EGBGB verweist insofern auf Art. 43 Abs. 1 EGBGB, vgl. Thorn in: Pa-

landt, BGB, Art. 43 EGBGB Rn. 4; Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB 
Rn. 81; Hohloch in: Erman, BGB, Art. 43 EGBGB Rn. 11.

18 Nach überwiegender Meinung sind Rechte an Sachen kollisionsrechtlich dann als ding-
lich zu qualifizieren, wenn eine Sachnorm die „Zuordnung von Sachen zu Personen mit ab-
soluter Wirkung“ gegenüber Dritten anordnet, vgl. hierzu Wendehorst in: MüKo, BGB Band 
12, Art. 43 EGBGB Rn. 39; sowie Kropholler, IPR, § 54 I 3 und v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 12 
Rn. 17, die von einer erga omnes-Wirkung der aus einer Norm folgenden Rechtstellung spre-
chen; des Weiteren Ritterhoff, Parteiautonomie im internationalen Sachenrecht, S. 65.
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nalen Zivilverfahrensrecht und im internationalen Insolvenzrecht ist, wie noch 
zu zeigen sein wird, der Ort der Belegenheit von Sachen maßgebliches Anknüp-
fungsmoment.19

B. Der Konflikt des sachenrechtlichen Prinzips des numerus clausus  
mit ausländischen dinglichen Rechten

I. Der Statutenwechsel im Kontext des Rechtsbestands- 
und des Rechtswirkungsstatuts

Während die Anknüpfungsregel des Belegenheitsortes in der Regel unproble-
matisch ist, solange sich eine Sache ausschließlich im Hoheitsgebiet ein und 
desselben Staates befindet, kann es bei der Verbringung einer Sache in ein ande-
res Staatsgebiet und der damit einhergehenden Überschreitung der Staatsgren-
zen zu rechtlichen Problemen unterschiedlichster Art kommen.20 Folge eines 
derartigen Wechsels des Belegenheitsortes ist, dass sich nunmehr die dingliche 
Rechtslage an der Sache nach dem materiellen Recht des neuen Belegenheits-
ortes richtet. Bei derartigen Sachverhalten spricht man vom conflit mobile21, der 
ein Unterfall des Statutenwechsels22 ist.23

Der Statutenwechsel allein ist jedoch nicht Ursache der rechtlichen Proble-
me bei grenzüberschreitenden Sachverhalten im internationalen Sachenrecht. 
Dies ist vielmehr das Zusammenspiel von Statutenwechsel und dem im deut-
schen internationalen Sachenrecht angelegten Prinzip von Rechtsbestands- und 
Rechtswirkungsstatut.24 Danach besteht eine sowohl temporale als auch sachli-
che Spaltung des Sachstatuts.25 Diese bewirkt, dass auf der einen Seite ein un-

19 Siehe hierzu unter 2. Teil 1. Kapitel B. III. (S. 33 f.) (Zwangsvollstreckung) und unter 2. 
Teil 1. Kapitel C. III. (S. 37 ff.) (Insolvenz).

20 Prominentester Fall ist wohl das Problem der res in transitu, vgl. hierzu u. a. Rauscher, 
IPR, Rn. 1600 ff.; v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 12 Rn. 39 f.; Kropholler, IPR, § 54 IV; Wendehorst 
in: MüKo, BGB Band 12, Art. 46 EGBGB Rn. 40 ff.

21 Zur Problematik des Statutenwechsels durch Verbringung einer Sache in ein anderes 
Staatsgebiet (conflit mobile) und den hierzu bestehenden Theorien zur Lösung der Problematik 
s. Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 119 ff.

22 Zum Statutenwechsel im weiteren Sinne vgl. Kropholler, IPR, § 27 I.
23 Vgl. Stoll in: Staudinger, Internationales Sachenrecht, Rn. 352; Kropholler, IPR, § 27 

I 3. Im Laufe der folgenden Darstellung soll jedoch aus Gründen der sprachlichen Verein-
fachung der Begriff „Statutenwechsel“ als Synonym des Begriffes conflit mobile verwendet 
werden.

24 Vgl. die Gesetzesbegründung BT-Drucks. 14/343, S. 16; Wendehorst in: MüKo, BGB 
Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 128 ff.; zwar nicht ausdrücklich so, aber inhaltlich übereinstim-
mend Kropholler, IPR, § 54 III 1.

25 So bei Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 122. Argumente hier-
für liefert das Gesetz in Art. 43 Abs. 1 EGBGB und Art. 43 Abs. 2 EGBGB, vgl. die Gesetzes-
begründung BT-Drucks. 14/343, S. 16. Anders Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 
EGBGB Rn. 123 ff., die die wesentlichen Argumente in Art. 43 Abs. 2 EGBGB und Art. 43 
Abs. 3 EGBGB sieht.
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wandelbares Sachstatut (Rechtsbestandsstatut) für die Begründung, die Über-
tragung, die rechtsgeschäftliche Inhaltsänderung und das Erlöschen dinglicher 
Rechte besteht.26 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Anknüpfung des Rechts-
bestandsstatuts ist der Zeitpunkt der Erfüllung oder des Scheiterns der Erfül-
lung des letzten Tatbestandsmerkmals einer Rechtsänderung.27 Das bedeutet, 
dass grundsätzlich für abgeschlossene Tatbestände immer nur ein und dasselbe 
Sachstatut maßgeblich ist, nämlich jenes, an dessen Ort sich eine Sache im Zeit-
punkt einer Rechtsänderung befindet. Auf der anderen Seite besteht ein wandel-
bares Sachstatut (Rechtswirkungsstatut) für den Inhalt und die Wirkung (Fort-
bestand) bereits bestehender dinglicher Rechte.28 Maßgebliches Sachstatut ist 
hier jeweils das Recht des Ortes, an dem der Inhalt von Rechten bestimmt wird 
bzw. die dinglichen Wirkungen eintreten.29

Findet ein grenzüberschreitender Wechsel des Belegenheitsortes einer Sache 
statt, an der nach dem Recht des Herkunftsstaates (Rechtsbestandsstatut) bereits 
Rechte entstanden sind, kann das Recht des Aufnahmestaates zwar nicht mehr 
rückwirkend über das Entstehen dinglicher Rechte im Herkunftsstaat entschei-
den. Die Wirkung (Fortbestand) und der Inhalt dinglicher Rechte an der Sache 
im Aufnahmestaat hängen jedoch von der Akzeptanz durch das neue Sachrecht 
(Rechtswirkungsstatut) ab. Beschränkt man die Betrachtung bei einem Statu-
tenwechsel auf das sachenrechtliche Vollrecht Eigentum, so erscheint ein Wech-
sel des Statuts zunächst als unproblematisch, denn das Sacheigentum besteht 
mit geringen Unterschieden in denkbar jeder Rechtsordnung.30 Als problema-
tisch stellt sich ein Statutenwechsel dagegen dar, wenn es um den Fortbestand31 
von besitzlosen Mobiliarsicherheiten geht.32 Im Gegensatz zum Eigentum und 
zu durch Besitz geprägten Mobiliarsicherheiten33 sind die besitzlosen Mobili-
arsicherheiten in verschiedenen Rechtssystemen sehr unterschiedlich ausgestal-
tet.34 Zudem bewirkt das im deutschen materiellen Sachenrecht geltende Prin-
zip des numerus clausus35, dass dem inländischen Recht nur der Katalog der im 

26 Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 128.
27 Ebd.; v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 12 Rn. 7; Kegel/Schurig, IPR, § 19 III; BGHZ 39, 

S. 173, 174; BGH NJW 1991, S. 1415; Junker, RIW 2000, 241, 251 mit Verweis auf die Ge-
setzesbegründung.

28 Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB/Rn. 129 f.
29 Kropholler, IPR, § 54 III 1 b); Kegel/Schurig, IPR, § 19 III.
30 Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 41; Kaden, ZfRV 1961, 193, 

194.
31 Im Gange der folgenden Darstellung wird im Zusammenhang mit der Anerkennung 

fremder dinglicher Rechte durch das Rechtswirkungsstatut auch vereinfacht der Begriff „Be-
stand“ anstatt „Fortbestand“ verwendet.

32 Stoll in: Staudinger, Internationales Sachenrecht, Rn. 359.
33 Vgl. Kieninger, Mobiliarsicherheiten im Europäischen Binnenmarkt, S. 23.
34 Vgl. etwa Coing, ZfRV 1967, 65, 71 ff.; Drobnig, RabelsZ 38 (1974), 468, 471 ff.; Kie-

ninger, Mobiliarsicherheiten im Europäischen Binnenmarkt, S. 23 ff.
35 Baur/Stürner, Sachenrecht, § 1 Rn. 7; Westermann/Gursky/Eickmann, Sachenrecht, § 2 

Rn. 15.



 2. Kapitel: Problemaufriss: Kollisionsrechtliche Problematik des conflit mobile 7

Inland bekannten dinglichen Rechte geläufig ist. Das wiederum bedeutet, dass 
die Akzeptanz unbekannter besitzloser Mobiliarsicherheiten durch eine frem-
de Rechtsordnung nicht immer gewährleistet ist.36 Zwar erscheint die deutsche 
Rechtsordnung in ihrer Ausformung durch die Rechtsprechung großzügig, was 
die Akzeptanz ausländischer besitzloser Mobiliarsicherheiten angeht.37 Doch 
folgt die Rechtsprechung keiner klaren Linie.38 Ob die deutsche Gerichtspra-
xis also tatsächlich großzügig bei der Beurteilung des (Fort-)Bestands auslän-
discher Mobiliarsicherungsrechte in der deutschen Rechtsordnung ist, gilt es 
näher zu untersuchen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwiefern wissen-
schaftliche Konzepte zur Integration von ausländischen Mobiliarsicherungs-
rechten im Inland bestehen und inwieweit diese zum Zwecke der Wirkungs-
erstreckung ausländischer dinglicher Rechte auf das Inland zu Nutze gemacht 
werden können.

II. Dogmatische Einordnung: Konstellationen des conflit mobile

1. Schlichter Statutenwechsel

In der Wissenschaft haben sich im Zusammenhang mit der Problematik des Sta-
tutenwechsels im internationalen Sachenrecht im Wesentlichen zwei Fallgrup-
pen herausgebildet. Dies sind auf der einen Seite die schlichten Statutenwechsel 
und auf der anderen Seite die qualifizierten Statutenwechsel.39 Die Terminolo-
gie des schlichten und qualifizierten Statutenwechsels gründet auf der Eintei-
lung der Fälle des Statutenwechsels in abgeschlossene (schlichte) und offene 
(qualifizierte) Tatbestände.40 In der Frage was im Einzelnen unter abgeschlos-

36 So wird z. B. in Deutschland begründetes Sicherungseigentum in Österreich nicht aner-
kannt, vgl. OGH JBl. 1984, S. 550 Anm. Schwimann = IPRax 1985, 165, 168 Aufsatz Marti-
ny; genauso verhält es sich mit einem in Deutschland mündlich oder schriftlich vereinbarten 
Eigentumsvorbehalt in Frankreich, Trib. civ. Straßburg Rev. crit. dr. i. p. 48 (1959), S. 95; vgl. 
auch Kropholler, IPR, § 54 III 1 a) sowie Kegel/Schurig, IPR, § 19 III.

37 Vgl. zum französischen besitzlosen Registerpfandrecht BGHZ 39, S. 173 = IPRspr. 
1962–63 Nr. 60; zum italienischen relativ wirkenden Eigentumsvorbehalt BGHZ 45, S. 95, 
97; zur papiergebundenen italienischen Automobil-Hypothek BGH NJW 1991, S. 1415, 1416 
= IPRax 1993, S. 176, 157 Aufsatz Kreuzer; vgl. auch Stoll in: Staudinger, Internationales 
Sachenrecht, Rn. 359, 361 (hier jedoch mit Zweifeln an der Anerkennung ausländischer be-
sitzloser Mobiliarsicherheiten, die zur Absicherung eines Geldkredits bestellt wurden); Kro-
pholler, IPR, § 54 III 1 a); Kegel/Schurig, IPR, § 19 III; Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, 
Art. 43 EGBGB Rn. 159 m. w. N.

38 Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 159.
39 Vgl. zur Einteilung in schlichte und qualifizierte Statutenwechsel etwa Wendehorst in: 

MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 136 ff.; Kropholler, IPR, § 54 III.
40 Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 136 f.; Kropholler, IPR, 

§ 54 III. Eine Einteilung in abgeschlossene und offene Tatbestände nehmen auch v. Hoff-
mann/Thorn, IPR, § 12 Rn. 29 ff. vor, die begrifflich jedoch nicht von schlichten und quali-
fizierten Statutenwechseln sprechen. Anders Stoll in: Staudinger, Internationales Sachenrecht, 
Rn. 352 f., der zum qualifizierten Statutenwechsel lediglich „internationale Verkehrsgeschäfte“ 
(zu diesem Begriff vgl. ebd. Rn. 288) zählt und alle übrigen Tatbestände, seien sie sowohl nach 
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senen und offenen Tatbeständen zu verstehen ist, herrscht in der Wissenschaft 
jedoch Uneinigkeit. Die Uneinigkeit liegt dabei in der Frage danach, was unter 
dem Begriff „abgeschlossener Tatbestand“ zu verstehen ist.

Zunächst einmal sind abgeschlossene Tatbestände im Gegensatz zu offenen 
Tatbeständen solche, bei denen die Verfügung über ein dingliches Recht von 
einer Rechtsordnung als entweder positiv oder negativ abgeschlossen bewertet 
wird. Positiv abgeschlossen ist ein Tatbestand dann, wenn eine Verfügung über 
ein dingliches Recht stattgefunden hat und sich damit die dingliche Rechtslage 
an einer Sache geändert hat.41 Negativ abgeschlossen ist ein Tatbestand dagegen 
dann, wenn eine Verfügung endgültig gescheitert ist, die dingliche Rechtslage 
an einer Sache sich folglich nicht geändert hat.42 Maßgeblicher Zeitpunkt für 
die Beurteilung eines Tatbestandes ist dabei der Moment der Grenzüberschrei-
tung der Sache. Ausgehend von dieser Prämisse werden von einer Ansicht den 
abgeschlossenen Tatbeständen all diejenigen Sachverhalte unterstellt, die das 
alte Recht (das Recht des Herkunftslandes) als abgeschlossen qualifiziert, un-
abhängig davon, wie das neue Recht (das Recht des Staates des neuen Bele-
genheitsortes) den Sachverhalt beurteilt.43 Nach einer anderen Ansicht dagegen 
zählen zu den abgeschlossenen Tatbeständen nur solche, die sowohl nach altem 
als auch nach neuem Recht als abgeschlossen gelten.44 Dieser letztgenannten 
Ansicht soll auch hier gefolgt werden. Nur die Beschränkung des Begriffes 
„abgeschlossener Tatbestand“ auf solche Sachverhalte, die sowohl nach altem 
(Herkunfts-) als auch nach neuem (Belegenheits-)Recht als abgeschlossen gel-
ten, rechtfertigt letztlich die Subsumtion solcher Fälle unter den Begriff des 
schlichten Statutenwechsels und grenzt diese Sachverhalte auch eindeutig von 
allen übrigen Sachverhaltskonstellationen ab.

Herkunftsrecht oder/und neuem Belegenheitsrecht offen oder abgeschlossen, der Gruppe des 
schlichten Statutenwechsels zuordnet. Diesem Verständnis soll hier nicht gefolgt werden, da 
zum einen die begriffliche Einordnung von offenen Tatbeständen als schlichte oder qualifizier-
te Statutenwechsel von der Definition des Begriffes der „internationalen Verkehrsgeschäfte“ 
abhängig gemacht wird und folglich auch von der Erfüllung der Voraussetzungen dieser De-
finition. Zum anderen sorgt dies begrifflich für Verwirrung, da in der Folge – wie bereits dar-
gestellt – offene Tatbestände sowohl dem schlichten als auch dem qualifizierten Statutenwech-
sel zugeordnet werden können.

41 Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 134.
42 Ebd.
43 So Kropholler, IPR, § 54 III. So wohl auch v. Hoffmann/Thorn, IPR, § 12 Rn. 30 ff., die 

jedoch nicht ganz einheitlich zunächst suggerieren, dass altes sowie neues Recht einen Tat-
bestand als abgeschlossen beurteilen müssen, um dies sogleich wieder hinsichtlich des neuen 
Rechts zu revidieren, vgl. Rn. 30, 33.

44 So Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 136, die hier von einem 
Statutenwechsel des „Typs G-G“, (ab-)geschlossen-(ab-)geschlossen, spricht.
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2. Qualifizierter Statutenwechsel

Folgt man der soeben vorgenommenen Einteilung von schlichtem und quali-
fiziertem Statutenwechsel, so verbleiben konsequenterweise drei Tatbestands-
konstellationen bzw. Fallgruppen, die nicht dem schlichten Statutenwechsel 
zuzuordnen sind. Diese Konstellationen werden nach der hier vertretenen An-
sicht dem qualifizierten Statutenwechsel zugeordnet. Es handelt sich dabei um 
die drei folgenden Konstellationen: Die erste Konstellation ist die, in der beide 
Rechtsordnungen, die Rechtsordnung des Herkunftsstaates sowie die des Staa-
tes des neuen Belegenheitsortes der Sache, den Tatbestand als offen deklarie-
ren („Typ O-O“, offen-offen).45 Die zweite Konstellation umfasst jene Fälle, in 
denen der Tatbestand nach der Rechtsordnung des Herkunftsstaates als offen 
gilt, nach der Rechtsordnung des neuen Belegenheitsortes dagegen als (ab-)ge-
schlossen zu qualifizieren ist („Typ O-G“, offen-[ab-]geschlossen).46 Die dritte 
und letzte Konstellation betrifft die Fälle, in denen nach dem Recht des Her-
kunftsstaates der Tatbestand (ab-)geschlossen ist, nach dem Recht des neuen 
Belegenheitsortes jedoch noch offen ist („Typ G-O“, [ab-]geschlossen-offen).47

3. Fazit

Zum Zwecke der Einordnung des Problemfeldes der Anerkennung fremder be-
reits unter der Rechtsordnung eines anderen Staates entstandener besitzloser 
Mobiliarsicherheiten in eine der Fallgruppen ist zunächst festzustellen, dass 
diese Fälle nur solche Konstellationen betreffen, in denen ein Tatbestand bereits 
nach dem Recht des Herkunftsstaates positiv abgeschlossen ist. Dies folgt aus 
dem einfachen Schluss, dass ansonsten nicht die Möglichkeit einer Anerken-
nung von bestehenden Rechten bestünde. Ob der Tatbestand nach dem Recht 
des neuen Belegenheitsortes gleichsam als abgeschlossen oder als offen gilt, ist 
dagegen für den Bestand von bereits unter altem Recht entstandenen dinglichen 
Rechten unerheblich.48 Dies folgt aus der Spaltung des Sachstatuts in Rechts-
bestands- und Rechtswirkungsstatut. Wie sich dies auf die Anerkennung frem-
der Sicherheiten auswirkt und damit auf den Fortbestand von Rechten unter 
dem Rechtswirkungsstatut, ist jedoch eine andere Frage, auf die im Rahmen 
der Untersuchungen zu Art. 43 Abs. 1 EGBGB und Art. 43 Abs. 2 EGBGB noch 
einzugehen ist.49 Die Fälle der Anerkennung fremder bereits unter der Rechts-

45 Vgl. Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 137, 160 ff.
46 Vgl. Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 138, 163 ff.
47 Vgl. Wendehorst in: MüKo, BGB Band 12, Art. 43 EGBGB Rn. 138, 166 ff. Im Bereich 

dieser Fallgruppe liegt auch der Regelungszweck von Art. 43 Abs. 3 EGBGB. Siehe hierzu 
später unter 2. Teil 3. Kapitel A. II. 3. c) (S. 71).

48 Vgl. auch Thorn in: Palandt, BGB, Art. 43 EGBGB Rn. 6.
49 Vgl. hierzu unter 2. Teil 2. Kapitel (S. 60 ff.). Es wird sich im Rahmen der späteren Er-

örterungen noch zeigen, dass mit einer Anerkennung ausländischer besitzloser Mobiliarsicher-
heiten im inländischen Recht eher dann zu rechnen ist, wenn sowohl das Herkunftsrecht als 
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ordnung eines anderen Staates entstandener besitzloser Mobiliarsicherheiten 
sind somit den Fallgruppen „Typ G-G“ und „Typ G-O“ zuzuordnen. Folglich 
können diese Fälle sowohl dem schlichten als auch dem qualifizierten Statuten-
wechsel zugeordnet werden. 

3. Kapitel: Problemaufriss: Die unionsrechtliche Problematik 
des Konflikts der lex rei sitae und der Grundfreiheiten

Die im 4. Teil dieser Arbeit folgende Untersuchung widmet sich der Frage, in-
wiefern das deutsche und europäische Kollisionsrecht und das deutsche ma-
terielle Sachenrecht in Sachverhalten des conflit mobile im Konflikt mit den 
Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes stehen. An dieser Stelle sol-
len einleitend und in der gebotenen Kürze zunächst die dogmatischen Grund-
lagen für eine später folgende Analyse dargelegt werden. Auch wird eine kurze 
Einführung in die sich in diesem Rahmen stellende Problematik gegeben.

A. Die Grundfreiheiten des AEUV

I. Formal-rechtliche Einordnung

Die Grundfreiheiten der Europäischen Union sind in den Artikeln 28 ff. des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union50 kodifiziert. Sie sind 
zentraler Baustein des Binnenmarktkonzepts der Europäischen Union, das in 
Art. 26 AEUV kodifiziert ist.51 Die Errichtung eines europäischen Marktes ohne 
Binnengrenzen ist wiederum „eines der zentralen Ziele“52 der Europäischen 
Union. Deutlich wird die Bedeutung der Grundfreiheiten für den Binnenmarkt 
vor allem an Art. 26 Abs. 2 AEUV, der eine Legaldefinition des Binnenmarktes 
aufstellt.53 Die hierin enthaltene Definition bedient sich letztlich der Grundfrei-
heiten zur Umschreibung des Begriffes Binnenmarkt.

1. Kategorisierung

Inhaltlich-sachlich lassen sich die Grundfreiheiten in fünf Kategorien einteilen: 
Die Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 ff. AEUV), die Dienstleistungsverkehrs-
auch das Recht des Aufnahmestaates gleiche oder ähnliche Voraussetzungen für die Begrün-
dung eines dinglichen Rechts aufweisen und die Wirkungen des dinglichen Rechts in beiden 
Rechtsordnungen ähnlich sind.

50 Im Folgenden kurz AEUV.
51 Streinz, Europarecht, Rn. 807.
52 Streinz, Europarecht, Rn. 807; Korte in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 26 AEUV 

Rn. 14 spricht gar von dem „Herzstück der europäischen Integration“; vgl. auch Art. 3 Abs. 3 
UAbs. 1 S. 1 EUV.

53 Kotzur in: Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, Art. 26 AEUV Rn. 4; Schröder in: 
Streinz, EUV/AEUV, Art. 26 AEUV Rn. 19; Korte in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 26 
AEUV Rn. 21 ff.
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Unionsrecht

Warenverkehrsfreiheit  10 ff., 288, 298, 
300 ff., 304, 306, 308, 311, 316 ff., 
325 f., 328, 333 f., 341, 343, 344 f., 
374 ff.

Werkunternehmerpfandrecht, siehe unter 
Pfandrecht
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